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4 Besuchsrecht (Persönlicher Verkehr) 

Grundlagen 

A. Allgemeines 
a) GrundSatz:Eltern,denendieelterlicheSorgeoderObhutnichtzusteht, 

und das unmündige Kind, haben gegenseitig Anspruch auf angemes­
senen persönlichen Verkehr (Art. 273 Abs. 1). 

Praktische Bedeutung hat das Recht auf persönlichen Verkehr bei 
verheirateten Eltern vor allem in der Trennungs- und Scheidungssi­
tuation, bei nicht miteinander verheirateten Eltern, aber auch dann, 
wenn die tatsächliche Obhut fehlt, weil die verheirateten Eltern ohne 
behördlichen Entscheid getrennt leben. Das Recht auf persönlichen 
Verkehr steht Eltern und Kindern um ihrer Persönlichkeit willen zu. 
Es ist unübertragbar und unverzichtbar. Der Wortlaut von Art. 273 ist 
so zuverstehen,dass es sich um ein gegenseitiges Pflichtrecht von Kind 
undbetroffenemElternteilhandelt.DurchdasBesuchsrechtkannder 
berechtigte Elternteil seine Beziehungen zum Kind aufrechterhalten 
und das Kind entsprechend seinem Bedürfnis regelmässigen Kontakt 
zu beiden Elternteilen pflegen. Zum persönüchen Verkehr imweiteren 
Sinne gehört die gesamte verbale und nonverbale Kommunikation. Im 
Vordergrund steht das tatsächliche Zusammensein zwischen Eltern und 
Kindern. Telefonischer oder brieflicher Kontakt sowie das Recht des 
nicht obhutsberechtigten Elternteils, über die Entwicklung des Kindes 
auf andere Weise informiert zu werden, gehören ebenfalls dazu (Art. 
275a). 

Das Besuchsrecht setzt ein Kindesverhältnis im Rechtssinn voraus. 
Das Besuchsrecht gilt gleichermassen für eheliche und nicht eheliche 
Kinder. Voraussetzung ist weiter, dass der besuchsberechtigte Eltern­
teil nicht obhutsberechtigt ist. Wenn das ZGB von Obhut spricht, ist 
damit die rechtliche Obhut (Aufenthaltsbestimmungsrecht) gemeint. 
Die Vormundschaftsbehörde hat auf Ersuchen jedoch auch dann tätig 
zu werden, wenn die rechtliche und die faktische Obhut auseinander 
fallen.Dies ist der Fall bei geschiedenen oder nicht miteinander verhei­
rateten Eltern mit gemeinsamer elterlicher Sorge. Für verheiratete und 
lediglichfaktischgetrennte Eltern istfür die Regelung des persönüchen 
Verkehrs gemäss Art. 176 Abs. 3 das Eheschutzgericht zuständig. 

b) Angemessenheit: Der Gesetzgeber hat den Gerichten und Vormund­
schaftsbehörden mit der Verwendung des unbestimmten Rechts-
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begriffs der Angemessenheit gemäss Art. 273 Abs. 1 einen grossen 
Ermessensspielraum eingeräumt. In diesem Ermessensentscheid geht 
es um Abwägung der Interessen des Kindes, des besuchsberechtigten 
Elternteils und des mit der Obhut betrauten Elternteils. Diese Aufgabe 
ist sehr komplex und schwierig, wenn die Beteiligten ihre persönlichen 
Konflikte über das Besuchsrecht austragen. 

Die erstmalige Regelung des Besuchsrechts und dessen spätere 
Änderung muss die Verhältnisse des Einzelfalles berücksichtigen. 
Jeder Konfliktfall verlangt deshalb eine individuelle Massarbeit der 
vormundschaftlichen Behörden (Hegnauer, ZVW1998,169). Bei der 
Festsetzung des Besuchsrechts sowohl bei Einigkeit der Eltern als 
auch bei Uneinigkeit der Eltern sind insbesondere folgende objektiven 
und subjektiven Umstände zu berücksichtigen. Bei den objektiven 
Umständen sind vor allem das Alter und die Gesundheit, die Distanz 
der Wohnorte und die Wohnverhältnisse, die zeitliche Verfügbarkeit 
der Beteiligten zu beachten, und bei den subjektiven Umständen die 
Persönlichkeit und die Bedürfnisse der Beteiligten, die Beziehung 
des Kindes zum Besuchsberechtigten und dessen Umgebung, die Be­
ziehung der Eltern und die Meinung des Kindes. Es ist die Pflicht der 
Vormundschaftsbehörde, soweit tunlich auf die Meinung des urteilsfä­
higen Kindes Rücksicht zu nehmen. Zur Anhörung des Kindes siehe 
Teil 1,6.2.2. 

Diese verschiedenen Umstände stehen nicht in einer festen Rang­
ordnung. Vielmehr sind sie nach der konkreten Situation gegeneinander 
abzuwägen. Im Mittelpunkt steht das Kindeswohl. Doch sind auch die 
Interessen der Eltern nach Billigkeit zu berücksichtigen (Hegnauer, 
ZVW 1998,174). 

c) Häufigkeit und Dauer: In der Gerichtspraxis wird entsprechend dem 
Antrag der Eltern im Scheidungsverfahren oftmals ein gerichtsübliches 
Besuchsrecht eingeräumt. Dennoch ist gerade bei der Regelung eines 
strittigen Besuchsrechts durch die zuständige Vormundschaftsbehörde 
im Änderungsverfahren der Grundsatz der Angemessenheit im Ein­
zelfall gebührend zu berücksichtigen. 

Häufigkeit und Dauer richten sich vor allem nach dem Alter des 
Kindes, seiner bisherigen Bindung an den besuchsberechtigten Eltern­
teil, der Entfernung der Wohnungen der Eltern, der Lebensgestaltung 
des Kindes und beider Eltern in Beruf, Schule und Freizeit. Entschei­
dend beeinflusst werden Häufigkeit und Dauer der Besuchskontakte 
auch von der Beziehung der Eltern untereinander. Bei hohem Kon­
fliktpotenzial können zur Verminderung nachteiliger Auswirkungen 
auf das Kind Einschränkungen erforderlich sein. Bei Kleinkindern 
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ist das kindliche Zeitgefühl zu beachten, damit einerseits keine zu 
lange Trennung des Kleinkindes von der Hauptbezugsperson erfolgt, 
anderseits der Abstand zwischen den Besuchen zwei Wochen nicht 
überschreitet. Ob das Kind beim Besuchsberechtigten übernachtet, 
hängt neben dem Alter vor allem auch von der Qualität der Bezie­
hung zwischen dem Besuchsberechtigten und dem Kind ab. Neben 
periodischen Kurzbesuchen kommt insbesondere noch eine Regelung 
für die Feiertage sowie den Ferienbesuch in Frage. In der Praxis hat 
sich in den letzten Jahren eine deutliche Tendenz zur Erweiterung des 
Besuchsrechts gezeigt. In der französischen Schweiz gilt schon seit 
langem die Regel, dass schulpflichtige Kinder die Hälfte der Ferien 
und jedes zweite Wochenende beim Besuchsberechtigten verbringen. 
Auch in der deutschen Schweiz gelten inzwischen ähnliche Prinzipien, 
v.a. wenn über das Besuchsrecht kein Streit besteht. Besteht Streit über 
das Besuchsrecht, tendiert die Praxis in der deutschen Schweiz bei 
Kleinkindern zu zwei halben Tagen pro Monat, bei Schulkindern zu 
einem Wochenende pro Monat und zwei bis drei Ferienwochen (BSK 
I-Schwenzer, Art. 273 N 15). Um den Zweck des Besuchsrechts nicht 
zu verhindern, sind ausgefallene Besuche, soweit die Gründe eines 
Ausfalles beim obhutsberechtigten Elternteil liegen, nach Möglichkeit 
nachzuholen. 

Dabei ist zu beachten, dass die zuständige Behörde nur den Min­
destanspruch festlegt und es den Eltern freigestellt ist, im gegenseitigen 
Einverständnis ein weitergehendes Besuchsrecht zu praktizieren. In der 
Gerichtspraxis enthält das Urteilsdispositiv oftmals den Hinweis, dass 
sich die Eltern über ein weitergehendes Besuchsrecht direkt einigen. 

d) Besuchsmodalitäten: Die konkreten Verhältnisse bestimmen, ob die 
Besuche am Wohnort des Kindes, des Besuchsberechtigten oder an 
einem dritten Ort (begleitetes Besuchsrecht) stattfinden sollen. In 
der Regel finden die Besuche jedoch in der eigenen Umgebung des 
Besuchsberechtigten statt. Nur ausnahmsweise sollte ein neutraler Ort 
gewählt werden, wenn das Kindeswohl dies erfordert, z.B. Wohnung ge­
meinsamer Freunde,Kindertreffusw.DasAbholenundZurückbringen 
obliegt demBesuchsberechtigten.Densorge-oder obhutsberechtigten 
Elternteil trifft auf Grund der Wohlverhaltensklausel von Art. 274 
Abs.ldie Pflicht, das Kindauf denBesuch angemessen vorzubereiten 
und pünktlich bereitzuhalten. Die Kosten für die Ausübung des Be­
suchsrechts sind grundsätzlich vom Besuchsberechtigten zu tragen. 

e) Ermahnungen und Weisungen: Die Vormundschaftsbehörde kann 
Eltern, Pflegeeltern oder das Kind ermahnen und ihnen Weisungen 
erteilen, wenn sich die Ausübung oder Nichtausübung des persön-
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liehen Verkehrs für das Kind nachteilig auswirkt oder wenn eine 
Ermahnung oder eine Weisung aus anderen Gründen geboten ist 
(Art. 273 Abs. 2). Es kann ihnen z.B. die Weisung erteüt werden, alles 
zu unterlassen, was das Kind in einen Loyalitätskonflikt zum andern 
Elternteil bringen kann oder alles daranzusetzen, damit das Besuchs­
recht regelmässig und ordnungsgemäss ausgeübt werden kann. Durch­
setzen lassen sich solche Mahnungen und Weisungen nicht. Erteüt die 
Vormundschaftsbehörde eine Weisung, so ist darauf zu achten, dass 
diese überprüft werden kann und bei Nichtbeachtung Konsequenzen 
nach sich zieht. In der Praxis sind bei schwerwiegenden Problemen 
weitergehende Massnahmen notwendig, wie z.B. eine Besuchsrechts-
beistandschaftnachArt.308Abs.2. 

f) BegleüetesBesuchsrechtDasbegleiteteBesuchsrechtistrechtssystema-
tischkeineKindesschutzmassnahme,sonderneine Einschränkung des 
Besuchsrechts gemäss Art. 274 Abs. 2. In der Praxis wird eine solche 
Anordnung der Vormundschaftsbehörde in der Regel im Zusammen­
hang mit vorsorglichen Massnahmen und/oder einer Besuchsrechts-
beistandschaft erfolgen. 

Das Verhältnis zwischen Mutter, Vater und Kind kann so stark ge­
stört sein und dadurch das Wohl des Kindes offensichtlich gefährden, 
dass der unbegleitete Kontakt zum nicht obhutsberechtigten Elternteil 
vorübergehendnichtmehr zu verantwortenist. Ist dieser Besuchskon­
takt zum Wohl des Kindes trotzdem angebracht und zumutbar, kann die 
Anordnung eines begleiteten Besuchsrechts in Frage kommen. Zu den 
Voraussetzungen halten das Bundesgericht und die Literatur fest, dass 
nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip (wie bei Kindesschutzmass-
nahmen) ein begleitetes Besuchsrecht erst dann angeordnet-werden 
darf, wenn das Kindeswohl so stark gefährdet ist, dass dem Besuchs­
berechtigten die elterliche Obhut zu entziehen wäre. Das begleitete 
Besuchsrecht ist nicht als Alternative zum ordentlichen, unbegleiteten 
Besuchsrecht zu betrachten, sondern als müdere Massnahme als die 
Verweigerung des Besuchsrechts. Das begleitete Besuchsrecht ist im­
mer eine Notlösung und soll nur unter den Voraussetzungen und Rah­
menbedingungen gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung (BGE 
122 III 404 ff.) angeordnet werden. Wie die Verweigerung oder der 
Entzug des persönlichen Verkehrs nach Art. 274 Abs. 2 bedarf auch die 
AnordnungeinesbegleitetenBesuchsrechtskonkreterAnhaltspunkte 
für die Gefährdung des Kindeswohls. Eine bloss abstrakte Gefährdung 
einer möglichen ungünstigen Beeinflussung des Kindes reicht nicht 
aus, um den persönlichen Verkehr nur in begleiteter Form zuzulassen. 
Das begleitete Besuchsrecht kann unter gewissen Umständen helfen, 

179 


